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Zitat

1) Mutterschaftsgeld, das der Mutter nach der Reichsversicherungsordnung oder dem
Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte für die Zeit ab dem Tag der Geburt
zusteht, wird mit Ausnahme des Mutterschaftsgeldes nach § 13 Abs. 2 des
Mutterschutzgesetzes auf das ihr zustehende Elterngeld nach § 2 angerechnet. Das
Gleiche gilt für Mutterschaftsgeld, das der Mutter im Bezugszeitraum des Elterngeldes
für die Zeit vor dem Tag der Geburt eines weiteren Kindes zusteht. Die Sätze 1 und 2
gelten auch für den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach § 14 des
Mutterschutzgesetzes sowie für Dienstbezüge, Anwärterbezüge und Zuschüsse, die
nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften für die Zeit der
Beschäftigungsverbote zustehen. Stehen die Leistungen nach den Sätzen 1 bis 3 nur
für einen Teil des Lebensmonats des Kindes zu, sind sie nur auf den entsprechenden
Teil des Elterngeldes anzurechnen.

Was bedeutet in diesem Zusammenhang "anrechnen"? Oder bezieht sich das nur auf die Zeit
nach der Geburt? 
Danke!
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